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ÜBERSICHT: Was tun, wenn der Beleg fehlt?

	

	Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie eine Ausgabe erstatten:

	Prüffrage
	Bedeutung für Ihren Verein

	[bookmark: _bookmark0]Fehlt der Originalbeleg wirklich?
	Fragen Sie zuerst nach Ersatz: Rechnungskopie, Kartenzahlungsnachweis, Bestellbestätigung, Foto oder E-Mail.

	Ist der Vereinsbezug eindeutig?
	Ohne klaren Vereinszweck keine Erstattung. Es muss feststehen, wofür die Ausgabe getätigt wurde.

	Wurde der Einkauf vorher genehmigt?
	Eine vorherige Freigabe schützt den Verein und erleichtert die Prüfung.

	Ist der Betrag plausibel?
	Prüfen Sie, ob Höhe und Art der Ausgabe zum Anlass passen.

	Liegt ein vollständiger Eigenbeleg vor?
	Ein Eigenbeleg ist nur ausnahmsweise zulässig. Er muss Ausgabe, Betrag, Empfänger, Anlass, Grund für den fehlenden Originalbeleg und Unterschrift enthalten.
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